Organisationsteam Ranzhofer Faschingsumazug

An alle Ful3gruppen und Wagen
des Faschingsumzugs Rennertshofen

Ramon Burkhard
Untere Weinbergstralie 4A
86643 Rennertshofen
Tel.: 0151-614 05 370
Email: ORF@fidelitas85.de

Rennertshofen, Dezember 2025

Terminuibersicht Teilnehmer Faschingsumzug 2026

Anmeldeschluss und Abgabe Teilnahmeerklarung [01.02.2026
Bekanntgabe der Aufstellungsnummern per Email [11.02.2026 abends
Faschingsumzug 15.02.2026
Aufstellung (Trugenhofener/Bertoldsheimer StraRe) ab 13.00
Uhr
Start
14.00 Uhr

q
A



, Fidel 1ta

Tanzsportveregin ¢. V.

Vorgaben und Richtlinien fur
ALLE Umzugsteilnehmer

Ramon Burkhard
Llntere Weinbergstralte 44

86643 Rennertshofen
Ema|l. ORF@fidelitas85.de

e !l Zum Schutz der Umstehenden vor Gefahrdungen,
insbesondere von Kindern, welche durch zu kurz
geworfene bzw. geflogene Gegenstande in den
Gefahrenbereich hineinlaufen kdnnten, besteht
striktes Wurfverbot fir Gegenstande aus
dem Umzug, an umherstehende Personen, unbeachtlich ob dies mittels Werfen oder entsprechender
Wurfkanonen ausgebracht wird. Bitten den Kindern und den Zuschauern die Siissigkeiten in die Hand bzw.
Taschen geben.

o Es besteht striktes Glasflaschenverbot.

o Es besteht striktes Konfettiverbot, unbeachtlich ob dies mittels Werfen oder Konfettikanonen ausgebracht
wird.

eDas Abwerfen von Reklamezetteln, Zeitschriften und dergleichen, sowie das Mitfihren von
Lautsprechern zu Reklamezwecken sind verboten.

eFeuerwerkskorper sind verboten.
eTiere sind verboten.

e Der Veranstalter behalt sich das Recht vor, zum Schutze des Fahrers und der Teilnehmer, Personen
bzw. Gruppen, welche unter dem Einfluss von Betaubungsmittel stehen, vom Umzug
auszuschlieBen. Der Ausschluss kann auch ohne Angaben von Griinden erfolgen.

e Die Verkehrssicherung und Verkehrslenkung wahrend es Umzuges erfolgt durch die Pl Neuburg a.d.
Donau bzw. durch die FFW Rennertshofen. Deren Anweisung ist unbedingt Folge zu leisten.

eBeim Mitfiihren von Gegenstanden haben die Teilnehmer des Faschingsumzuges darauf zu achten, dass
andere Personen nicht verletzt werden.

Gesetzliche Vorgaben und versicherungstechnische
Erklarungen fur FAHRZEUGE & ANHANGER

Betriebserlaubnis, Technische Voraussetzungen, Haftpflicht, lichttechnische Einrichtung,
2achsi Anhi -

e Fahrzeuge mit einer eingetragenen Geschwindigkeit von mehr als 6 km/h, die am Faschingsumzug
teilnehmen, missen eine Betriebserlaubnis und eine Kfz-Haftpflichtversicherung besitzen. Rote
Uberfithrungskennzeichen dirfen nicht verwendet werden, evtl. Kurzzeitkennzeichen!

e FUr Fahrzeuge, die auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt werden und die mit An- oder
Aufbauten versehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit nicht
beeintrachtigt wird .

e Fahrzeuge, die wesentlich veridndert wurden (hierunter fallen z.B. Anderungen an Fahrzeugteilen, deren
Beschaffenheit besonderen Vorschriften unterliegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung sowie An-
und Aufbauten, durch die die zulassigen Abmessungen, Achslasten und Gesamt-gewichte Uberschritten
werden) und auf denen Personen befdrdert werden, miissen von einem amtlich anerkannten
Sachverstandigen begutachtet werden. Die Bestatigung, dass keine Bedenken gegen die
Verkehrssicherheit dieser Fahrzeuge bestehen, wird vom amtlich anerkannten Sachverstandigen im
Gutachten (TUV) bescheinigt.

e Fahrzeuge mussen mit einer Betriebs- und Feststellbremse ausgeristet sein.

e Die Fahrzeuge miissen verkehrs- und betriebssicher sein und den besonderen Anforderungen dieser
Veranstaltung entsprechen.

e Sie dirfen beim Umzug nur in Schrittgeschwindigkeit (max. 6 km/h) fahren.
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e Zugmaschinen mit einer bbH von nicht mehr als \,&0“'5
60 km/h und ihre Anhénger sind von der .
Zulassung ausgenommen, wenn sie auf einer
Ortlichen Brauchtumsveranstaltung und auf den An-
und Zufahrten zu diesen Veranstaltungen verwendet
werden. Dies gilt nur, wenn fir die eingesetzte
Zugmaschine ein amtl. Kennzeichen zugeteilt ist.

Ramon Burkhard
Untere Weinbergstralte 44
86643 Rennertshofen

e Die vorgeschriebenen oder fiir zulassig erklarten Email: ORF@fidelitas85.de

lichttechnischen Einrichtungen missen an
Fahrzeugen, die auf ortlichen
Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt werden, vollstandig vorhanden und betriebsbereit sein. Wahrend
des Umzuges darf die lichttechnische Einrichtung verdeckt sein, nicht auf den An- und
Abfahrtswegen.

e Anhanger durfen nur hinter Zugfahrzeugen mitgeflhrt werden, die dazu geeignet sind (Gesamtgewicht,
Hinterachslast, Anhangelast, Stutzlast, geeignete Anhangekupplung, Bremswege)

e Es darf nur ein Anhdnger (zweiachsig oder mehrachsig) mitgefiihrt werden.

e Die Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhanger muss von amtlich genehmigter Bauart und
betriebs- und verkehrssicher sein. Bei Steckbolzenkupplung muss der Steckbolzen gesichert sein.

Abmessungen, Achslasten, Gesamtgewicht, An/Aufbauten:

e Die zuldssigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte dirfen nicht liberschritten werden
(landwirtschaftliche Fahrzeuge: Breite: 2,50 m, Hohe 4,00 m, Lange: 20 m.). Die MaBe beziehen sich
auch auf An- und Aufbauten und auch auf den mitgefiihrten Anhéanger. Werden Abmessungen,
Achslasten und Gesamtgewicht {iberschritten, muss die Unbedenklichkeit durch ein Gutachten (TUV)
festgestellt werden.

e Die Tragfahigkeit von Rader und Reifen muss gegeben sein.

e An-/Aufbauten diirfen flr eine Brauchtumsveranstaltung vorgenommen werden. Diese dlirfen aber die
Verkehrssicherheit nicht verletzen.

o Die angebrachten Aufbauten dirfen die Sichtverhéltnisse fiir den Fahrzeugfiihrer und die
Lenkfahigkeit nicht beeintrachtigen.

o Die An-und Aufbauten missen sicher gestaltet und fest mit dem Fahrzeug verbunden sein. Dies
gilt auch fur Sitze und Tische.

o An den AuBenseiten der Fahrzeuge dirfen keine scharfkantigen oder sonstigen gefahrlichen Teile
hervorstehen.

e Fir die auRere Sicherheit der Fahrzeuge muss eine Seitenverkleidung vorhanden sein, die ca. 20 cm
tiber dem Boden endet und die Rader miissen gegeniiber dem Zuschauer gesichert sein. Die
Verkleidung muss so stabil sein, dass sie auch bei einem kraftigen Druck nicht nachgibt.

o= = = ==

1 Seitenver-1
| kleidung 1
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Personenbeférderung An-/Abfahrt/Umzug,
Kinder, Begleitpersonen:

e Auf der An- und Abfahrt sind max. 25 km/h
zuldssig. Die eingesetzten Fahrzeuge sind mit einem
25 km/h-Schild und Wiederholungskennzeichen
zu kennzeichnen. Hier gilt die StVO. Es diirfen
keine Personen beférdert werden.

Ramon Burkhard
Llntere Weinbergstralte 44

86643 Rennertshofen
Ema|l. ORF@fidelitas85.de

e Personen diirfen wahrend des Umzuges auf der
Ladeflache transportiert werden (nicht bei An- oder Abfahrt!), wenn die Ladeflache eben, stolperfrei,
tritt- und rutschfest ist und jeden Sitz- oder Stehplatz eine ausreichende Sicherung gegen Verletzung
oder Herunterfallen des Platzinhabers besteht.

e Sitzbanke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten missen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die
Verbindungen missen so ausgelegt sein, dass sie den lblicherweise im Betrieb auftretenden Belastungen
standhalten.

e FEin Gelédnder oder Briistung mit einer Hohe von 1 m muss bei einer Personenbeférderung angebracht
sein.

e Ein gesicherter Ein-/Ausstieg nach hinten muss vorhanden sein. Ein Ausstieg zwischen Zugfahrzeug
und Anhénger ist unzulassig!

e Falls Kinder auf der Ladeflache sind, mussen diese durch geeignete erwachsene Personen beaufsichtigt
werden. Das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Offentlichkeit ist zu beachten. Kinder unter 10
Jahren missen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

e Die beférderten Personen sollen nach oben hin in Unterfiihrungen (speziell Torbogen) abgesichert
werden.

e Faschingswagen sind von erwachsenen Wagenbegleitern (diese miissen eindeutig
erkennbar sein — z. B. gelbe Warnwesten) in ausreichender Zahl (mindestens 6) zu sichern.
Fir sie besteht das Verbot von Betaubungsmitteln. Durch Begleitpersonen oder technische
Sicherung muss gewahrleistet sein, dass keine Person zwischen und unter Zugfahrzeug und
Anhanger gelangen kann.

e Das Aufschaukeln von Wé&gen ist verboten!

Fahrer:
e Der Fahrer/Die Fahrerin muss mindestens 18 Jahre alt sein

e Er/Sie muss notwendige Fahrerlaubnis besitzen. Diese ist mitzufiihren. Die Fahrerlaubnis der Klasse L
berechtigt zum Fuhren von Zugmaschinen mit bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit bis 40 km/h und
Anhéangern, die bei Einsatzen im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen gefihrt werden. Fiir andere
Zugmaschinen ist die entsprechende Fahrerlaubnis notwendig (z. B. bis 60 km/h ist die Klasse T
erforderlich).

e Er muss korperlich und geistig geeignet sein. Es besteht absolutes Drogen- und Alkoholverbot! Er
muss besondere Riicksicht und Vorsicht wahrend des Umzuges walten lassen.

e Vor Antritt der Fahrt ist die Verkehrs- und Betriebssicherheit zu liberpriifen.
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Ramon Burkhard
Untere Weinbergstralte 44

86643 Rennertshofen
Email: ORF@fidelitas85.de

Sonstige Anordnungen (in den Nachbesprechungen mit den Vereinen beschlossen)

e Die Verkehrssicherung und Verkehrslenkung wahrend es Umzuges erfolgt durch die Pl Neuburg a.d.
Donau bzw. durch die FFW Rennertshofen. Deren Anweisung ist unbedingt Folge zu leisten.

Tiere sind verboten.

Beim Mitfiihren von Gegenstanden haben die Teilnehmer des Faschingsumzuges darauf zu achten,
dass andere Personen nicht verletzt werden.

e Das Werfen von Feuerwerkskorpern ist verboten und mit Nachdruck zu unterbinden.

Das Werfen/Verteilen von Glasflaschen ist untersagt. Feuerwerkskoérper sind verboten.

Popkorn und Erdnussflips sollen von den Wagenbegleitern ausgeteilt werden.

Der Veranstalter behilt sich das Recht vor, zum Schutze des Fahrers und der Teilnehmer,
alkoholisierte und unter Betaubungsmittel stehende Personen bzw. Gruppen vom Umzug
auszuschlieBen. Der Ausschluss kann auch ohne Angaben von Griinden erfolgen.

Musikanlagen: Lautsprecher und Musikanlagen auf oder an Faschingswagen diirfen nur eine Stunde vor
dem Umzug, wahrend des Umzugs und langstens eine Stunde nach Umzugsende in Betrieb gesetzt
werden (Jedoch nicht wahrend der An- bzw. Abfahrten) und diirfen eine Lautstarke von max. 95 dB nicht
Uberschreiten. Die Lautstarke darf die Gruppe (v.a. Fuldgruppen, Musikkapellen und Garden) vor und nach
dem Wagen nicht beeintrachtigen. Die Lautstarke ist dementsprechend anzupassen. Die Abstrahirichtung
ist grundsatzlich in das Innere des Wagens zu richten.

Versicherungen:

e Fir jedes eingesetzte Fahrzeug muss eine Kfz-Haftplichtversicherung bestehen. Die Haftpflicht muss
Schaden decken, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen
zurlickzufihren sind! Es empfiehlt sich, die Teilnahme an einer Brauchtumsveranstaltung, zu der auch der
Faschingsumzug gehort, der Fahrzeugversicherung zu melden, damit ein Versicherungsschutz
gegeben ist.

e Schaden, die von aktiven Teilnehmern an Dritten verursacht werden (z. B. Brille kaputt durch
Bonbonwurf), ist grundsatzlich liber die Vereinshaftpflicht abzudecken. Ist die teiinehmende Gruppe
nicht in einem Verein organisiert, Gbernimmt die Privathaftpflicht die Schadensregulierung.

e Es besteht eine Veranstalterhaftpflicht. Aktive Teilnehmer sind dann bei der Veranstaltung versichert,
wenn der Veranstalter die Verkehrssicherheit verletzt hat. (z. B. Teilnehmer fallt Gber Kabel, das auf der
Stral3e verlegt ist). Zu-/Abfahrt ist nicht liber die Veranstalterhaftpflicht versichert.

Anmerkung: Diese Vorgaben sind gesetzlich vorgeschrieben und miissen deshalb beachtet werden.

Vorgaben basierend auf der Ausnahmegenehmigung des LRA Neuburg Schrobenhausen - Sachgebiet Verkehrsrecht und des
Merkblatt tiber die Ausriistung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen fiir den Einsatz bei
Brauchtumsveranstaltungen (Quelle: BMVBW/S 33/36.24.02-50 vom 18.7.2000, VKBI 2000 S 406, gecindert im VkBI 2000 S 680)

ORF - Organisationsteam Ranzhofer Faschingsumzug
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Hiermit erklare ich, dass ich Uber die verkehrsrechtlichen bzw.
versicherungstechnischen Vorgaben und Veranstaltungshinweise eingehend
informiert worden bin.

Desweiteren wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass diese eingehalten werden
mussen.

Eine schriftliche Zusammenfassung dieser Verhaltensregeln wurde mir ausgehandigt
(siehe ,Vorgaben und Richtlinien fir ALLE Umzugsteilnehmer® und ,Gesetzliche
Vorgaben und versicherungstechnische Erklarungen fur FAHRZEUGE &
ANHANGER® — insgesamt 4 Seiten).

Fir Rickfragen des Veranstalters werden von Ihnen noch folgende Daten bendtigt.

Name des Vereins:

Ansprechpartner:

Stralle:

PLZ/Wohnort:

Telefonnummer:

Faxnummer:

Email:

Homepage

Datum, Ort Ansprechpartner der Gruppierung
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Ramon Burkhard, Untere Weinbergstralie 4A, 86643 Rennertshofen
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NG Themenbeschreibung
fur den 42. Ranzhofer Faschingsumzug 2026

Name Verein / Gruppe:

Wagen: FuRgruppe:

Thema:

Bauzeit/\VVorbereitungszeit:

Detaillierte Themenbeschreibung: (Moderationstext)

Wunsch bezuglich Aufstellung:

Eiir Wagenbauer:

Musik: ja nein
Wagenabbau am Torbogen: ja nein

Ramon Burkhard, Untere Weinbergstralie 4A, 86643 Rennertshofen *%'% i
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	             Teilnahmeerklärung für den 
	42. Ranzhofer Faschingsumzug am 15.02.2026  


